
In den vergangenen Wochen sind die Lastschriftanzeigen für Hausbesitzabgaben 4. Quartal 2025 und Bescheide 

zur Festsetzung der Wasser bzw. Kanalbenützungsgebühr versendet worden. Der Bescheid ist ein förmlicher 

Verwaltungsakt mit den Abgaben festgesetzt werden und muss bestimmte Formerfordernisse erfüllen (§ 93 

BAO). Die Lastschriftanzeige ist die Verständigung der Behörde über eine bestehende Abgabenpflicht.  

Die Marktgemeinde Weißenstein möchte den Ablauf der Abgabenfestsetzung für Wasser- und Kanalgebühren 

wie folgt veranschaulichen: 

Bei der Verbrauchsermittlung bzw. der Entgeltermittlung zum Objekt wird ausgewiesen, wie sich die Summe der 

Beträge berechnet.  

   
Auf der Lastschriftanzeige 4. Qu. 2025 werden alle Abgaben, die zum Fälligkeitstag (hier 15.11.) fällig werden, 

aufgelistet. Hier finden Sie auch die Rechnungsbeträge der Festsetzung:

Zu den Verbrauchsgebühren werden ggf. noch die Müllgebühren bzw. die Kanalbereitstellung, die jeweils 

mittels Dauerbescheid bzw. mit Bescheid mitgeteilt wurden, vorgeschrieben. 


